
 
Zentrale Vergabestelle 
 
 

 
* § 30 Abs. 1 UVgO:  
 

1Der Auftraggeber informiert nach der Durchführung einer Beschränkten Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb oder einer 
Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb für die Dauer von drei Monaten über jeden so vergebenen Auftrag ab einem 
Auftragswert von 25.000 Euro ohne Umsatzsteuer auf seinen Internetseiten oder auf Internetportalen. 2Diese Information enthält 
mindestens folgende Angaben:  
1. Name und Anschrift des Auftraggebers und dessen Beschaffungsstelle,  
2. Name des beauftragten Unternehmens; soweit es sich um eine natürliche Person handelt, ist deren Einwilligung einzuholen 

oder deren Name zu anonymisieren,  
3. Verfahrensart,  
4. Art und Umfang der Leistung,  
5. Zeitraum der Leistungserbringung.  
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Information über einen vergebenen Auftrag  

nach § 30 Abs. 1 Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)* 

 

 

1. Name und Anschrift des Auftraggebers und dessen Beschaffungsstelle  

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) 

Hauptverwaltung   Zentrale Vergabestelle 

Pappelallee 33/35/37, D-22089 Hamburg 

 

 

2. Name des beauftragten Unternehmens  

 

SVA System Vertrieb Alexander GmbH 

Alemannenhof 1 

30855 Langenhagen 

……………………………………………………….………….….. 

 

 

3. Verfahrensart 

 

Verhandlungsvergabe gem. §12 UVgO 

……………………………………………………….………….….. 

 

 

4. Art und Umfang der Leistung  

 

Unterstützungsleistungen Übertragung Lizenzverträge an Volldienstleister 

……………………………………………………….………….….. 

 

 

5. Zeitraum der Leistungserbringung  

 

Beginn: 20.03.2026     Ende: 31.12.2026 

……………………………………………………………..………… 


